
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/12/16 87/01/0176
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §17 Abs1;

AVG §17 Abs3;

AVG §73 Abs1;

VwGG §27;

Rechtssatz

Nur bei einer konkreten Antragstellung auf Gewährung von Akteneinsicht auch in die von der belangten Behörde gem

§ 17 Abs 3 AVG ausgenommenen Aktienteile ist diese gehalten, darüber bescheidmäßig abzusprechen.

Schlagworte

Anspruch auf Sachentscheidung Besondere Rechtsgebiete
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